
Um den Rcchtszustand des Baucrn - Güter - Wesens ,

oder die Rechtsverhältnisse der Inhaber grundzins - und

dienstpflichtiger Güter zu denjenigen Personen , welche

die Zinsen und Dienste , oder sonstige Grund - Abgaben

von solchen Gütern zu erheben berechtigt sind , oder die
Verbindlichkeiten und Rechte der Verpflichteten und der

Berechtigten , oder der Bauern und ihrer Guts - oder

Grundherren , in allgemeinster Bedeutung des Wortes ,

gegeneinander , wie selbe in den meisten Provinzen dcS
westlichen Thcils von Westphalen , nämlich in den Graf¬

schaften Mark , Recklinghausen , Dortmund und Hohen -

Limburg , in dem vormaligen Stifte Essen , in dem Her -

zogthume Cleve an östlicher Seite des Rheins , sodann

in den Herrschaften Wertherbroich und Broich bestanden ,

und bestehen , zur Erreichung des vorgcstecktcn Zieles

für Geschichte und Rechtswissenschaft gehörig untersuchen

und feststclleu zu können , ist es nützlich , ja nothwcndig ,
die Materie in folgende Hauptabschnitte einzutheilen :

Nive , über das Baucrn -Gütcr -Wescn » I .. »
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I . Acltcrer Rcchtszustand des Banern - Gnter - Wesens bis

zur Erlassung und Einführung der dicsfälligcn Groß -

Herzoglich - Bcrgischcn Gesetzgebung .

H . Geschichte dieser Gesetzgebung , undNachwcisnng der

Abänderungen oder Umwälzungen , welche dadurch in

jenen Rechtszustand hervorgebracht worden sind .

III . Zweifel , Lücken und Ungerechtigkeiten , die sich bei

Anwendung derselben hervorgethan .

IV . Wie diesen Zweifeln rc . rc . durch das Königlich -

Preußische Gesetz vom 25 . September 1620 mittelst

Abänderung oder mittelst Bestätigung und näherer

Bestimmung jener Gesetzgebung abgcholfcn worden .

Der Vorwurf des ersten Hanptstückes erscheint

bei dieser Untersuchung als der wesentlichste und wich¬

tigste , indem er erstens , so lange als die .beabsichtigte

Abänderung in dem Bauern - Güter - Wescn noch nicht

vollständig eingrtretcn ist , einen unmittelbaren prakti¬

schen Werth behält , indem er zweitens Licht verbrei¬

tet über den Geist und das Wort der neueren abän¬

dernden Gesetzgebungen , und indem er drittens sehr

interessante Materialien zu diesem Theile der Geschichte

Wrstphalens mit sich führt .

§ . 2 .

Es kommt dabei zuvörderst die allgemeine Frage zur

Untersuchung :

Ob es überhaupt in gedachten Provinzen West -

phalens , und in ganz Westphalen , in welchen die

fraglichen neueren Gesetzgebungen auf den Gütcr -

Bcsitz haben einwirken sollen , ein bäuerliches oder

gutsherrliches Verhältnis ! gegeben , oder ob daselbst

Bauern und Gutsherren bekannt gewesen sind ?
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Die Bejahung dieser Frage ist in jüngcrn Zeiten ,
wo nicht bestritten , doch auf eine sonderbare Weise be¬
zweifelt worden . Die öffentliche Meinung kann sich über
einen solchen Zweifel nur verwundern , und derselbe
kann nur darin sein Entstehen gefunden haben , daß ei¬
nige Gelehrte die Vorschriften des Allgemeinen Preußi¬
schen Landrechts im Thl . ll . Tit . VIl . Abschnitt lll . und
folg , von unterthänigcn Landbewohnern und ihrem Ver¬
hältnisse gegen ihre Herrschaften , oder von dem Ver¬
hältnisse der Gutsunterthanen gegen ihre
Gutsh errschaften ausschließlich für bäuerliche und
gutsherrliche Verhältnisse angesehen und ausgcgcbcn
haben ; was ihnen , in der Unbekanntschaft mit dem
wcstphälischen Güterwesen , um so leichter wiedcrfahren
konnte , als das Königl . Preußische Edikt vom itchen
September 1811 und alle folgende Verordnungen , die
gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältnisse
betreffend , unter dieser Bezeichnung die unterthänigcn
Landbewohner und ihre bisher bestandenen Verhältnisse
gegen ihre Herrschaften , oder das Verhältniß derGuts -
NNterthancn auf dem Lande gegen ihre Gutsherrschaf¬
ten hauptsächlich zuM Gegenstände haben , und wes¬
halb sehr leicht der Jrrthum cintrat , jene Ausdrücke
einzig und allein auf die letzten und auf ähnliche Ver¬
hältnisse zu beschränken .

Daß es in keiner Provinz Westphalens ein Untcr -
thänigk .eits - Verhältniß der Landbewohner
oder Bauern in dem Sinne des Allgemeinen Preußi¬
schen Lündrcchts a . a . O . , wie dieses in Ansehung der
Grafschaft Mark unten besonders ausgeführt werden
soll , Platz gefunden habe , darüber sind alle , selbst die
in Beziehung auf den früheren Rcchtszustand dasiger
Bauern verschiedenartigsten und entgegengesetztesten Mei¬
nungen einverstanden ; allein hieraus folgt durchaus
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noch nicht , daß es nun auch gar kein gutshcrrlichrö
und bäuerliches Vcrhältniß in Westphalen gegeben habe .

Se . Majestät der König von Preußen , Allerhöchst --

deffen Monarchie sämmtliche im Eingänge erwähnte

Westphälische Provinzen angchören , haben das Entge¬

gengesetzte dieser Behauptung klar ausgesprochen ; indem
AllcrhöchDieselbe in der Cabinets - Ordre vom 8te »

Mai 18LS alle Prozesse , welche über die gutsherr¬
lichen und bäuerlichen Verhältnisse und über dir

Anwendung und Auslegung der dies fälligen , unter

der fremden Herrschaft erlassenen Gesetze entstanden

und rechtshängig waren , oder noch entstehen konnten ,

zu suspendiren geruht , und diese Allerhöchste Verordnung
unterm 23tcn Februar 1816 nicht nur zu bestätigen ,

sondern auch zugleich auf die fremdherrischen Gesetze

über den Abzug eines Fünftels von dem Zehnten zum

Behuf der zu entrichtenden Grundsteuer auszudehnen ,

und somit auch diesen Gegenstand des Rechts unter die

gutsherrlichcn und bäuerlichen Verhältnisse
zu begreifen , für angemessen gefunden haben . — Dieses

würde nicht geschehen seyn , und nicht haben geschehen

können , wenn nicht der Allerhöchste Gesetzgeber die

Existenz gutshcrrlichcr und bäuerlicher Verhältnisse in

jenen Provinzen , wo grade die fremde Herrschaft gewal ,

tet , und deren Gesetzgebung auf den Besitz der Bauern¬

güter mehrfach eingcwirkt oder doch wenigstens einzu¬

wirken versucht hatte , vorausgesetzt hätten . —

Allein nehmen wir auch den Ausdruck Bauer oder

die Ausdrücke bäuerliches und gutsherrliches

Vcrhältniß in dem Begriffe , wie ihn das deutsche

Privatrecht aufgestellt hat , so werden wir doch wohl ,

einzig aus diesem Gesichtspunkte die Sache angesehen ,

nicht zweifelhaft seyn , daß es in Westphalen Bauern

und bäuerliches Wesen gegeben , und noch giebt .
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Em Bauer — Landmann — Ackerbauer — Ackers -
Niann — ktusticlr5 — Iluiieol -e — Iturensis — Lu -

ringns in der eigentlichen und strengeren , in dem
deutschen Privatrechte üblichen Bedeutung ist derjenige ,

welcher ein Bauerngut , oder eine Bauernlän -

derei , das ist , ein zur Landwirthschaft , oder zum
Ackerbau und zur Viehzucht bestimmtes , den gemeinen
Lasten unterworfenes zins - und dienstpflichtiges Gut
oder Grundstück inne hat und bewirthschaftet . — Der¬

jenige , welchem das Gut oder Grundstück zins - und
dienstpflichtig oder zinspflichtig oder dienstpflichtig allein

ist , und für welchen daher die Vermuthung streitet ,
daß dasselbe früher von ihm ausgegangen , und gegen

diesen Zins und diese Dienste , oder gegen Zins oder

Dienst allein oder gegen sonstige Leistungen und Grund -

abgabcn verliehen worden ist , wird Grundherr oder

Gutsherr genannt , und die Beziehung , worin der

Besitzer oder Inhaber eines solchen Guts oder der Bau er

in Ansehung des Besitzes desselben und der darauf haf¬

tenden Zins - und Dienstpflichtigkeit zu dem Berechtig¬

ten oder Gutsherrn steht , bildet das gutöherr -

lichc und bäuerliche Verhältniß ; zu welchem

dann auch in der vorgetragcnen Ausdehnung der Be¬

griffe alle Abgaben , Lasten und Leistungen gehören ,
die von einer Person zu Gunsten einer Person in Be¬

ziehung auf ein unterhabendes bäuerliches Grundstück ,

xrasäinm i-listieuin , und als Bedingung des Besitzes

eines solchen getragen werden , im Gegensätze zu denen

Abgaben , welche dem Landesherr » , dem Schutzherrn ,

oder dem Gerichtsherrn als solchen geleistet werden ,

und unter die Benennung landesherrliche , schutz¬

herrliche oder gerichtsherrliche Abgaben kommen .

Daß mm der bei weitem größte Thcil des Grundes

und Bodens in den vorgenannten Provinzen Westpha -
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lcns ans größer » und kleinern Bauerngütern , oder aus
größer » und kleinern Agrikultur - Etablissementen besteht ,
wird wohl Niemand zu bestreiten wagen , der mit dem
inner » Haushalte dieser Provinzen nur in etwa ver¬
trant zu werden Gelegenheit gehabt hat , und es wird
hier nun darauf ankommen , den verschiedenartigen
Rechtszustand dieser Güter , oder das verschiedenartige
Rechtsvcrhältniß , worin sich die Besitzer derselben , in
Ansehung der von ihnen zu leistenden Abgaben und
Dienste , zu denjenigen , welche dieselbe zu fordern be¬
rechtigt sind , nach Maßgabe der bestehenden Modifika¬
tionen befinden , und vornehmlich , ob diese Lasten bäuer¬
liche und gutsherrliche , oder ob sie landesherrliche ,
schutzhcrrliche oder gcrichtsherrliche sind , zu untersuchen .

§ . S .

Es wird hier aber auch der Ort seyn , den Begriff
vorab näher und fester zu bestimmen , welcher durch die
in den genannten Provinzen Westphalens , und über¬
haupt in ganz Westphalcn so häufig gebrauchten Wör¬
ter : Colvnat , und Colonatrecht ausgcdrückt wird .
— Daß diese Ausdrücke von dem Worte Loloni » ,
welches in der Römischen Sprache eine neue Einrich -

' richtung , ein neues Etablissement , einen neuen Anbau
u - s. w . bedeutet , und nach dem heutigen Sprachge¬
brauch ? auch von einer neuen Agrikultur - Einrichtung
verstanden wird , abgeleitet sind , ist nicht zu verkennen .
Größere Strecken öden Grundes , welche in Cultur
genommen sind , werden in heutigen Zeiten Colonien ,
und die Inhaber und Bearbeiter derselben Colonistcn ,
wie z. B . die Colonisten bei Starkcradc , die Colonie
auf der Goscherheide , welche durch die ausgewandertcn
Pfälzer als Colonisten cultivirt worden , und woraus
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jetzt das nicht mrwohlhabcudc Pfalzdorf entstauben ist ,
genannt ; allein hier ist der Begriff dieser Wörter noch
sehr ausgedehnt . Enger wird derselbe , wenn durch das
Wort : Colonie ein mit Wirtschaftsgebäuden verse¬
henes und zur Ackcrwirthschaft und Viehzucht bestimmtes
Bauerngut , welches außer dem Inhaber noch einen
Gutsherrn , dem der erstcre zinspflichtig ist , anerkennt ,
bezeichnet , und der Inhaber eines solchen Guts Colon
— Lolonns genannt wird . — In diesem Sinne des
Wortes waren auch der Römischen Gesetzgebung Colo¬
nen bekannt .

Kaiser Constantinus vcrordncte in I . . i . Loll . in
gnibus euusis eoloni oonsiti cloininos aoeusare ^ ossint :
„ l^ nisguis xlns a äoinino exiZitnr ,
„ , et gnarn in nnteriorilins tsm ^ o -
„ ribns exneturn est , aäeut jnclieern , eujus ziriinuni
„ potuit Iiudeie zrruesentiuin , et kueinus eomprodet :
„ nt ille , gni eonvinoitur ainxlins xostulure , guunr
„ uoeizieie eonsneverut , lloe knoere iniposteinm pro -
„ Inlreutui- : ^ eius reclito , gnocl super exuetioue per -
„ petrutu nozeitnr extorsisse . "

In L,. 2 . I . c . verordnen ferner die Kaiser Arcadius
und Honorius : „ Loloni censibus cluntuxut ailseripti
, , sionti utz Iris liberi snnt , gnibus eos tridntu sud -
, , jeetos non kucinnt ; itu /rr's ,
„ , ot eon ^// rc>/rrL oA /roa:rr snnt , peno
„ est , ut c/üt/rtr gno -
„ iniuus est kerenllnin , nt eos uulleunt lite pulsure ,
„ :> gnitzus ipsos , tt ^ , c>/ 6 </o /n //rr§ , n /rcr
„ Lro /rröttL , non llntziuin est : gu .nn
„ lle euetero lievntirnn sntzmovenius : ne guis uncleut
„ lloiniui uoinen in jnclicio lucessere : et eujus ipsi
„ sunt , e ^usllenr oniuin suu esse eoguoscant . <In >n
„ eniin suepissüno llecretnin sit , ne guifl lle peculio
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„ suo ^ ui ^ uam colonorum ignoranti domino praedü ,
„ aut vendere , sut alio modo alienare liceret : <̂ uem -
, , admodum contra ejus personam ae ^ uo poterit jure
„ eonsistere , ^ « s//r /reo ^ /-o^/ rrs ^ rrre/ sor / ê eL errr

/raöö / o rro /rre /' u /rL , et acc^uirendi tantum , von
„ etiam transterendi potsstate permissa , domino , et
„ aciuirere , et liadere voluerunt ? Lsd ut io eausis
„ eivilidus liujusmodi Irominum generi adversus do -
„ miuos , vel patronos aditum intercludimus , et vo -
„ cem negamus ; ( exceptis super exactionidus , in
„ ^ uidus retro principes kavultatem eis super doe
, , interpellandi praeduerunt ) ita in criminum accu -
„ sations , ^ uae publica est , non adimitur eis prop -
„ ter suam suorum ^ ue injuriam experiundi licentia . "

Eben so die Kaiser Dalentinianus , Theodosius und
Arcadinö in 1^. uuic . eod . de colonis palasstinis :
, , 6um per alias provincias , ĉ üae sudjacent nostrae
, , serenitatis imperio , lex a majoridus constituta ,

/ - „ co /o /rox ^ « oc/a /rr sste /' /rr'/ atrx '̂ rr / o e/ etr /rsst , r / « rrik
„ r //rs /ro /r /rosert 6L Hrs /ooris , ^ rro /' u /rr / rrro ^rr ?' e /e -
„ t â /rtrr /' , aAscec /oronee ca deserere , ^ uae scmel
„ eolenda susceperunt , ns ^ ue id kalaestiuae provin -
„ ciao possessoribus suüragetur : saneimus , ut etiam
„ per kalaestinam nullus omnino (üolonorum suo jure
„ velut vagus , av lider exuitet , sed exsmplo aiisrum
„ provinciarum ita domino lundi teneatur , ut sine
, , poena suscipientis non possit alrscedere : addito eo ,
„ ut possessionis domino revocandi ejus plena tri -
„ duantur auetoritas . "

Sodan « die Kaiser Theodosius und Dalentinianus in
1,. unic . <üod . de volonis Huacensidus :

„ ker Universum dioscesin Iliraciarum sudlato in
„ Perpetuum /rrrms /rae caprtotro /rrx oo /rxrr , / rr§atro
„ ter /r / tt ,» ts / re /rer solvatur . lit ne lorte eolonis tri -
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„ batsrius sortis nsxibns absolut »« , vngancli , et <̂ no

„ libnerit , reeeäenäi kaenltas Perrnissa viäeatnr , ixsi

„ ^ niäsn » originär »» jure teneantnr : / / cet eon </ r —

„ trone r-r ^ ea / rtu »' r / r§s / rur , ss /vr rame /r / srrse

„ e « r na ^r , e ^ rs ^rme / rt « / ' - nee reeeclenä » ^ no

. , velint , aut Perrnntanäi loes babeant taenltatem ,

„ secl Possessores oornin sure ntantnr , et ^ a ^ro / rr

„ sc >/ / rei ^ ll </ r>r6 et c/ omr / rr ^ , o / 6 ^ ta / 6 . 8 » l^nis vero r»l »e -

„ nun » eolonnrn snseiPienänrn , retinenännive ereäi -

„ äerit : äuas snri libras ei eogatar exsolvere , cnjns

„ agros transkuga enltore vaenaverit : ita nt ennclein

enin omni Peenlio sno et s ^ ?ratro / rs restitnst . "

Und endlich schließlich die Kaiser Balentinianus ,

TheodostuS und Arcadius in U . unic . Loä . äe colo »»is

lll ^ rieinnis :

„ ( lolonos , »n ^ nilinos ^ ue Per Ill ^ rienin , vicinas ^ ue

„ regiones , nbennäi rnre , in Hno eos orr ^ rH a§ -

„ 7ra ?r'o ?rrs ^ » e inerito eertnin est »inraorari , lioentiam

„ liubere non Posse eenseinns . ^ rse / vrer / r ^ terris non

, , tribntario nexn , sea5 no /nr / re rr '^ / o eo / o / rorttm .-

„ ita nt si abseesserint , et aä aliuin transisrint , re -

„ vocati , vincnlis , Poenis ^ ne snbäautnr : rnaneat ^ ue

„ eos Poena , î ni aliennin et ineognitnin reeixien -

, , dorn esse duxerint : tarn in rebibitione oPeraruin ,

, , et äainni , ^ noä loeis , <̂ no deseiTverant , taetnin

„ est : Hnain rnnltae , enjns rnoäurn inanetoritate jn -

„ dieis eolloeainns : ita nt etiarn clorninns tunäi , in

„ ^ no nlienns tnisse »nonstrabitnr , Pro ^ nalitate

„ Peceati eoerertionern snbire eogatnr : nee sit igno - ,

„ rantiae loens , enin ad ciiWinis rationeia soln in

„ »lind snspieiat , ĉ nod ineognitnrn sibi tenuit . 8er -

„ vuin etiara in rnernoratis regionibns s » yuis reee -

„ perlt , ignorantis exensations sublata , ^ undruPÜ

„ Poena teneatur , oPerarnn » Prueterea eon »Pe »»diis ,
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„ clamnisguo praostitis . ln tibeitis etiam , guos paei
„ usur ^ artione susoeperit , is moclus sit , ĉ uem eirea
„ Wo / ' o§ cc>/o /roL cluximus i etinencium . "

Hier erschienen die Colonen als solche Menschen ,

die zwar keine Römische Knechte , servl , auch keine

Freigelassene , likerti , waren ; die dennoch dasjenige

Gut , welches sie gegen einen jährlichen nicht zu ver -

höhendcn Zins oder Leistung ( annuam lunetionem ,

lugationem tsrrenam ) zu bcwirthschaften und zu ge¬

nießen hatten , ohne Vorwissen und Einwilligung des

Herrn dieses Guts , oder des Gutsherrn mit ihrer

Verwandtschaft ( cum aguationibus ) nicht verlassen durf¬

ten ; die daher ihrer Eigenschaft als freie Menschen

ungeachtet , und obgleich sie freie oder freigebo¬

rene Colonen genannt wurden , als Knechte des Bo¬

dens , auf welchem sie geboren waren ( servi terrae

ixsius , eui null sunt ) angesehen wurden , folglich für

OIeüae sivs lunllo astserchti gehalten , und mit dem

Gute , woran sie klebten , verkauft wurden . Daß dieses

letztere der Fall war , und daß die Colonen in diesem

Betrachte mit unter die Immobilien gezählt wurden ,

beweiset auch noch folgende Stelle ans der Aov . Vll .

xrinoip . , wo es heißt :

„ ? legus oeoouomum venclere aut clonars , aut ali -

„ ter alienars rem , clomum lorsan , aut

, , agrum , aut co / c>/ r « m , aut munioipia rustiea etc . "

Aus allem diesem geht hervor , daß die Römischen

Colonen mit den Westphälischen Leibeigenen in ihren

Rechtsverhältnissen , bezüglich auf das Gut , worauf

sie geboren waren , und dem sie folglich angchörtcn ,

oder welches sie als Colonen ( nomine et titulo eolo -

noeum ) angenommen , sehr viele Ähnlichkeit gehabt

haben , und cs scheint keine gewagte Hypothese zu scyn ,

wenn man anzunehmen geneigt ist , daß die mildere
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Westfälische Leibeigenschaft , nach Einführung des Rö¬
mischen Rechts , aus der alten sklavischen Leibeigen¬
schaft jenen Rechtsverhältnissengemäß sich gestaltet hat .
Wobei so viel als gewiß anzunehmen ist , daß eben so
bei den Römischen Colonen , wie bei den Westfälischen
Leibeigenen , wegen der Hörigkeit an dem Gute , auch
ein Erbrecht an demselben Platz finden muß . Dieses
bestätiget sich auch noch dadurch , daß in der angeführ¬
ten Novelle , welche die Veräußerung der unbeweglichen
Kirchcngüter verbiethct , auch das jus eolouurluru als
eine Art der Veräußerung untersagt nsird ; indem es als
eine unwiderrufliche Erbverleihung angesehen wurde .

Wenn daher der Westfälische und selbst der Deutsche
Sprachgebrauch , und sogar die Gesetzsprache die Aus¬
drücke : Lolnn , und Lolonat , Colonatrecht , jus co -
lonariuiu auf einige Arten der Westfälischen Bauern ,
respekt . Bauerngüter angcwendct hat , so ist es nicht
zu verkennen , daß man diese Bauern , und diese Bau¬
erngüter mit einem Erbrecht angethan angesehen haben
muß , weil sonst die Übertragung und Anwendung dieser
Ausdrücke durchaus keinen vernünftigen Grund gehabt
haben könnten .

Diesemnach drückt Colonat , Colonatrecht ( jus
oolonariuiu , jus eolouias ^ erpotuuo ) in der großen
Allgemeinheit , worin es in Westfalen , und vornäm¬
lich in dem Märkischen gebraucht wird , das Recht des
Inhabers oder Besitzers eines Bauerngutes ans , das¬
selbe gegen gewisse bedungene oder durch Herkommen
feststehende Prästationen an denjenigen , wovon das
Gut hergckommen , oder zu Gunsten wessen dieselbe
von dem Gute geleistet werden , zu genießen und zu
benutzen , verbunden mit dem Rechte , dasselbe im Wege
der Erbfolge auf Einen seiner Nachkommenschaft , oder auf
Einen derjenigen , welche durch dieVorsehungder Vorfahren
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dazu berufen worden , zu übertragen ; es mag übrigens

dieses Erbrecht , oder Bererbungsrecht in einem geteil¬

ten oder nutzbaren Eigenthume , oder in einem erblichen

Nutzungsrechte seinen Grund haben ; verbunden aber an

Seiten des Gutsherrn mit dem Rechte des Heimfalls

oder der Rückkehr in Ermangelung successionsfähigcr

Erben , oder in sonstigen durch Vertrag , Gesetz oder
Herkommen bestimmten Fällen .

Niemand , der Westphalcn mehr als vom bloßen

Durchreisen , oder höchstens aus einem kurzen Aufent¬

halte kennt , der daselbst eingeboren und eingebürgert

ist , wird es nämlich bezweifeln , daß mit dem Aus¬

drucke Colonat nur ein . solches Erbrecht bezeichnet ,
und daß nur ein solcher erbberechtigter Besitzer mit dem

Namen Colon benannt wird . — Wobei jedoch bemerkt

werden muß , daß , wenn das im Colonatverhältniffe

sich befindende Gut , oder die Colo nie selbst zuweilen

auch das Colonat geheißen wird , dieses aus Mangel

richtiger Begriffe geschieht .

§ .

Uebrigens ist auch aus der Häufigkeit , und aus der

großen Durchgängigkeit , worin wir in Westphalcn die
Ausdrücke : Colon und Colonatrecht bei den Bau¬

ern , und den Bauerngütern gebraucht finden , der Schluß

nicht gewagt zu nennen , daß man daselbst eben so

häufig und eben so durchgängig mit den Bauerngütern

ein Erbrecht verbunden halte . Es mußte uns daher

unbegreiflich scheinen , wie der Herr Präsident , jetziger

Appellations - Gerichtörath

Müller in seinem Werke über das Güterwesen
Seite 13 .

. ^ v — »Ni
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so ohne weiteres , und gleichsam dogmatisch habe auS ,
sprechen können :

„ Die Zahl nicht erbpächtiger Güter ist sogar
„ bei Weitem die größte . " ,

wenn wir dafür halten dürften , daß damit auch das
allgemein « Güterwesen in Westphalr » serM zolle .
Der Herr Verfasser behandelt in seinem Buche haupt¬
sächlich nur das Hobs - und Behandigungs - Wesen , wie
es von der Abtei Werden ausgegangen ist , und wenn
es auch gewiß ist , daß sehr viele Hobs - und Behandi¬
gungs - Güter in den zur Frage liegenden Provinzen
sich befinden , welche von daraus relevirtcn , so würde
es doch nur um so gewisser zu Jrrthümern und Mißbe¬
griffen führen , wenn man hieraus Schlüsse auf das
Güterwesen daselbst im Allgemeinen entnehmen wollte ,
als die Abtei Werden jenseits der Ruhr gelegen war ,
welche als die Grenze , woran das alte Sachsenrecht
endete , bis zu den neuesten Zeiten eine so schroffe Ab¬
scheidung in dem Bauerngüterwesen der dasigen Gegend
gezeigt hat.

Wenn genannter Herr Verfasser a . a . O . ferner sagt :
„ Wie darüber alte Forscher des deutschen Güter -
„ Wesens einverstanden sind , "

so hätte man , wenn übrigens auch diese Stelle von
den Westphälischen Provinzen verstanden seyn soll ,
gewünscht , daß einige oder einer dieser Forscher
namhaft gemacht worden wäre . Die Forschung , welche
uns der Herr rc . Müller hier liefert , kann uns in An¬
sehung dieser Provinzen zu einem solchen Einverständniß
aus dem vorbesagten Grunde um so weniger führen ,
als die Quellen und Urkunden , mittelst welcher derselbe
diese Forschung angestellt hat , in so fern sie das Bau-
erngütcrwesen betreffen , nur Verleihungen zu Hobs -
und Behandigungs - Rechten zum Gegenstände haben .
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die nach seinem eigenen mehrfachen Eingeständnisse über -»
all ein Erbrecht mit sich führen .

Was die Forschungen betrifft , die in Hinsicht des
deutschen Bauerngüterwcscns überhaupt angestellt
worden , so sagt auch

Danz m seinem Handbuche des heutigen deut -
scheu Privatrechts Thl . 5 . § . 5i8 :

„ Schon die bloße Erinnerung an den Zustand der
„ deutschen Bauern in ältere » Zeiten gewahrt durch
„ sich selbst die Ueberzeugung , daß der bei weitem größere
„ Thcil derselben ursprünglich ohne Erbrecht gewesen
„ seyn muß n . s. w ."

Allein hiedurch deutet dieser geachtete und geehrte
Schriftsteller nur auf die Vermuthung gegen die Erblich¬
keit der Bauerngüter in älteren Zeiten hin ; für die
neuere Zeit spricht derselbe in der Fortsetzung des Z .
das gerade Gegenthcil aus , wenn er sagt :

„ Nur die Erfahrung , die nach und nach lehrte , daß
„ cs nicht bloß Northeil des Bauern sei) , wenn er
„ zum Erbrecht gelange , sondern daß damit auch der
„ größere Nutzen des Guts - oder Grundherrn selbst ,
„ desgleichen das allgemeine Beste des Landes in gleich
„ hohem Grade befördert werde , und endlich der mäch¬
tige Drang des Beispiels vermochte die Gutsherren
„ allmählig , den Hintersassen ihre Besitzungen erblich
„ zu überlassen . Ungleich langsamer und in manch eil
„ Gegenden gar nicht würde diese Veränderung zu
„ Stande gekommen seyn , wenn nicht von Seiten der
„ gesetzgebenden oder obcrstrichterlichen Gewalt alle
„ Maßregeln dahin gerichtet worden wären , dieses Erb -
„ recht zu befördern und immer mehr zu befestigen . Von
„ der Zeit an , insonderheit , seit welcher man alle Bau¬
ten als steuerbareUnterthancn zu betrachten
„ anficng , mußte nothwendig ein neuer höchst dringen -



Einleitung .
15

„ der Beweggrund für die höchste Staatsgewalt ent«
„ stehen , aus solchen erbliche Besitzer ihrer Güter zu
„ machen . " — Sodann fährt der Verfasser fort , daß
es dennoch nicht überall gelungen , aus den Bauern
erbliche Besitzer zn machen ; schließt aber damit :

„ Allein dieser Ausnahme ohngeachtct kann man doch
„ immer mit Grund behaupten , daß bei weitem der
„ größere Theil der Bauern in Deutschland heut zu
„ Tage Erbrecht gewonnen haben , und daß daher für
„ letzteres , als die Regel in zweifelhaften Fällen
„ stets die Vermuthung streite . "

Hiermit stimmen
Puffendorf in Observal . jur . univorsi Tom .

IV . vbs . 64 .
und

Strub en Rechtliche Bedenken Thl . III . Bcd . 164 .
und IV. Bed . 14 . und Bed . 64 .

überein .
Ucberhaupt wird die Frage über die Erblichkeit der

Bauerngüter , welche hier nur im Allgemeinen berührt
ist , weil sie im Allgemeinen in Zweifel hat gezogen
werden wollen , sich bei der Untersuchung des Baucrn -
güterwesens in den einzelnen Provinzen und bei den
einzelnen Gütcrarten wiederholen , nnd dort ihre jedes¬
malige Beantwortung finden .
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